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anwaltskammern oder von Rechtsanwälten hierzu initiier

ten Vereinigungen, wobei häufig die Rechtsanwälte hier¬

für eigens geschult und durch einen Psychologen unter¬

stutzt werden (Frankreich) und in den dem neuen Kinder-

und Jugendschutz verpflichteten Einrichtungen freier Tra¬

ger (Großbritannien, Deutschland) Bemerkenswert schei

nen mir die gemeinsamen Merkmale aller dieser neuartigen

Beratungsansatze

-

es geht um qualifizierte Rechtsberatung,
- häufig verbunden mit sozialpadagogische!/psychologischer

Unterstützung,
- die nachgefragten Rechtsgebiete weisen zwar eine relativ

hohe Dwersitat auf,
- Schwerpunkte ergeben sich im Famihenrecht, im fugend-

hilfierecht, im Ausländen echt und im Jugendstrafiecht,
- diese Beratung kann und muß kostenfrei erfolgen,
- auf Vertraulichkeit wird großer Wert gelegt,
- das Angebot hierzu erfolgt in einem Staats- bzw amts-

fiemen Rahmen,
- es handelt sich durchweg um sogenannte niedrigschwel¬

hge Angebote ohne bürokratische Zugangsbarneren,
- nirgends sind bislang diese Ansätze der Rechtsberatung

für Kinder und Jugendliche finanziell abgesichert,
- Freiwilligkeit bzw Ehrenamthchkeit auf selten der Bera¬

ter/innen sind bislang meistens ein typisches Struktur¬

merkmal -

was von Vor und Nachteil sein kann,
- der Anstoß zu solchen Initiativen geht meistens von

nichtstaathchen Stellen aus

Zur Erfüllung der in § 8 Abs 1 S 2 KJHG verankerten

Verpflichtung des öffentlichen Tragers der Jugendhilfe,
Kinder und Jugendliche „in geeigneter Weise auf ihre

Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor

den Vormundschaftsgerichten hinzuweisen" -

es besteht

kein Rechtsanspruch des Jugendlichen - können und

sollten auf dem Hintergrund der ermutigenden Erfah¬

rungen auch unter Beteiligung der Jugendhilfe neue Wege

gegangen werden Der öffentliche Jugendhilfeträger

übertragt z B diese Aufgabe auf einen freien Trager und

übernimmt die entstehenden Kosten Bemerkenswert ist,

daß in einer zunehmenden Anzahl von Landern Rechts¬

anwälte, häufiger Rechtsanwaltinnen, sich auch auf diese

Art von Mandantschaft einstellen, teilweise sind es die

Berufsverbande der Richter und/oder der Rechtsanwälte,
die hier eine Spezialisierung, eine Vorbereitung und eine

Aus und Fortbildung keineswegs nur auf juristischen
Gebieten einfordern, weil von ihrer Ausbildung her Juri¬

sten auf den Umgang mit Minderjährigen denkbar

schlecht, soweit überhaupt, vorbereitet sind Es gibt be¬

reits Lander, in denen die Rechtsanwälte und ihre Orga¬
nisationen die Befugnis, Kinder und Jugendliche in be

stimmten Gerichtsverfahren zu vertreten, vom Nachweis

bestimmter Qualifikationen abhangig gemacht haben, oh

ne die eine entsprechende Tätigkeit nicht ausgeübt werden

darf

Für die Beratung von Kindern und Jugendlichen in Not

und Konfliktsituationen erlangt § 8 Abs 3 KJHG eine

besondere Bedeutung

,Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Peisonensoi-

gebet echtigten beiaten werden, wenn die Beratung aufgrund einer

Not und Konfliktlage eifordeihch ist und solange duich die A'Iittei-

lung an den Peisonensotgeberechtigten der Beratungszweck veieitelt

winde
"

Obschon es sich hier um eine Vorschrift mit Ausnahme¬

charakter handelt, so kann sich § 8 Abs 3 KJHG doch auf

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stut¬

zen Immerhin ist hier eine „Not- und Konfliktkonstella-

tion", die einen Interessenwiderstreit beinhaltet und das

Fehlen eines Vertrauensverhältnisses zwischen Eltern und

Kind voraussetzt, als eine auch anzutreffende Realität

vom KJHG anerkannt Aus diesem Grunde soll unter den

genannten Voraussetzungen Kindern und Jugendlichen ei¬

ne Beratung auch ohne Kenntnis der Personensorgebe¬

rechtigten ermöglicht werden

Daneben gewahrt § 42 Abs 2 KJHG Kindern und Ju¬

gendlichen selbst einen Rechtsanspruch auf Inobhutnah¬

me, wenn auch die Erziehungsberechtigten unverzüglich
zu unterrichten sind, und entweder deren Einverständnis

oder eine vormundschaftsgerichtliche Entscheidung her¬

beizufuhren ist Auch wenn mit der Inobhutnahme noch

nicht alles so lauft, wie es sein mußte, im großen und

ganzen scheint damit ein genügend flexibel handhabbares

Instrument geschaffen worden zu sein Aber es darf nicht

vergessen werden Von diesen Ausnahmen abgesehen, sind

nach dem Denkmodell des KJHG stets und ausnahmslos

die Personensorgeberechtigten die Inhaber des Rechtsan¬

spruchs auf „Hilfe zur Erziehung"

Vernachlässigt damit das KJHG elementare kindliche

Bedurfnisse und Subjektivität' Ist der Vorwurf, das

KJHG sei ein „Elternhilfegesetz" oder „pnmar ein erzie-

hungsonentiertes Familiengesetz", gerechtfertigt' Verlaßt

es die Entdeckung der Individualitat des Kindes und die

Erkenntnis um deren Schutzbedurftigkeit unter Umstan

den auch in der horizontalen Ebene der Eltern-Kind Be

Ziehung, aber auch in der vertikalen Relation zwischen

Eltern, Kind und Staat und stellt somit einen Ruckschritt

dar' Daß es sich nicht nur um eine rein theoretische oder

gar ideologiebefrachtete Kontroverse handelt, belegen
Stimmen aus der behördlichen und gerichtlichen Praxis

Andererseits sind nicht die Befürchtungen eingetreten, die

manche aufgrund des KJHG-Modells hatten Wenn auch

vieles, ja das meiste, der Gesetzgeber bei der erwähnten

Gratwanderung, bei dei schwierigen Arbeit für und mit

gefährdeten Kindern und ihren Familien den Verantwort¬

lichen in Behörden und Gerichten nicht abnehmen kann,
so hatte er an manchen, sicherlich nur wenigen Stellen,

eindeutiger Position beziehen können und müssen, um

den national wie international geforderten Standaids der

Hilfegewahrung für gefährdete Kinder am Ende des Jahr¬
hunderts des Kindes gerecht zu werden, ohne deshalb

schon damit gegen den verfassungsrechtlichen Schutz des

Elternrechts zu verstoßen, vielmehr um die vom Grundge
setz geforderte prekäre Balance bei einem Konflikt zwi

sehen elterlichen Ansprüchen und kindlichen Bedurfnissen

m den Erziehungshilfen, zwischen Elternrecht und Kin¬

deswohl, zu erhalten

Vandenhoeck&Ruprecht (1995)
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Summary

Conflicts between Parental Demands and Children's Needs

in Aids fior Upbnnging

The central question of this article is whether the Law

for Children and Youth Aid (Kinder- und Jugendhilfegesetz

KJHG) from 1991 is justly accused of being more a Law

for Parent Aid than a law in keeping with the times which

also does justice to the problems and needs of children

The article especially pursues the question whether the

legislator of the KJHG considers the precanous balance

of a conflict between parental rights and children's welfare

as lequired by the Constitution Whether the child's wel¬

fare is endangered in an mdividual case and which strate¬

gies to hmit further dangers are promising can often only

be answered in an interdisciplinary manner, competencies

from child psychologists and child psychiatnsts should be

utihzed more extensively to determine problems and find

decisions in youth care
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